
Winterzeit ist Ruhezeit – das war früher einmal …

Lange ist es her, als sich der typische 
Bauer in der Winterzeit neben der 
Tierpflege und der Waldbewirtschaf-
tung auch vermehrt Zeit für sich  
und die Familie nehmen konnte.  
Die Betriebe waren kleiner und die 
Feldarbeiten standen still. Durch  
den Winter konnte man etwas zur 
Ruhe kommen.

Die Feldarbeiten stehen auch heute 
noch mit wenigen Ausnahmen über 
den Winter still. Die Tätigkeiten eines 
durchschnittlichen landwirtschaftli
chen Betriebsleiters haben sich in den 
vergangenen Jahrzehnten aber verän
dert. Konkret verlagerte sich die Tätig
keit eines Betriebsleiters immer mehr 

weg von der praktischen Arbeit, hin zu 
Büro, Organisations und Management
tätigkeiten. Diese Tätigkeiten können 
(und müssen oft) auch im Winter aus
geführt werden. Natürlich trifft das 
auf Sie nicht zu, denn Sie sind super 
organisiert und im Büro «à jour». Sie 
haben unter anderem bereits:

 – Ihren Betrieb fit gemacht für die ab 
2020 anstehende Grundkontrolle 
samt neuen Kontrollpunkten betref

fend den Gewässerschutz. Dabei ha
ben Sie die notwenigen baulichen 
Massnahmen (Schachtdeckel, Gülle
entnahmeplatz, Waschplatz usw.) 
bereits in die Wege geleitet.

 – Zur Kenntnis genommen, dass das 
Direktzahlungspaket 2020 nur ge
ringe Änderungen mit sich bringen 
wird (z.B. Berechnungsweise offene 
Seitenflächen im Aussenklimabe
reich in der Geflügelhaltung; Fixe 

Temperaturangaben für den einge
schränkten Zugang zum Aussenkli
mabereich in der Pouletmast).

 – Ihre Aufzeichnungen auf dem Be
trieb sauber nachgeführt. (u.a. Feld
kalender, definitive Nährstoffbilanz 
2019 und vieles mehr.)

 – Alle Ein und Ausgaben des Jahres 
2019 gebucht und die Unterlagen Ih
rem Treuhänder zugestellt. Denn Sie 
wissen, dass für Steuer und Betriebs
planungen sowie für Wirtschaftlich
keitsberechnungen nur ak tuelle 
Buch haltungszahlen nutzbar sind.

 – Die Liquidität Ihres Betriebes analy
siert, fürs kommende Jahr geplant 
und darauf basierend die notweni
gen Maschinenkäufe vorgemerkt.

 – Sich über Tilgungen von Darlehen 
Dritter Gedanken gemacht und die 
Möglichkeit von Umschuldungen auf 
kreditlose Darlehen der ZLK in Be
tracht gezogen.

 – Sich von Ihrem Versicherungsexper
ten beraten lassen (wenn die letzte 
Beratung länger als 5 Jahre her ist) 
und dabei sämtliche Versicherungen 
auf den neuesten Stand gebracht. 
Dies insbesondere um Unterdeckun
gen und unnötige Ausgaben zu ver
meiden.

Und natürlich haben Sie sich bereits 
Gedanken darüber gemacht, wo Sie 
mit Ihrem Betrieb in 5 und in 10 Jah
ren stehen wollen. Weiter haben Sie 
diese Gedanken mit Ihrem Umfeld 
aus getauscht und die entsprechenden 
Schritte in die Wege geleitet. Denn Sie 
wollen z.B. Ihre Hofübergabe nicht 
überstürzt vollziehen müssen.

Ich selber kenne niemanden, der so 
gut organisiert ist. Für uns Normal
sterbliche ist jetzt die Zeit der guten 
Vorsätze. Wir planen uns für das kom
mende Jahr zu jeder Jahreszeit genü
gend lange Zeitfenster ein, um die oben
stehenden Tätigkeiten unmittelbar aus
führen zu können. 

So werden wir zu Beginn des kom
menden Winters nicht vor einem Berg 
an Büroarbeiten stehen und so wieder 
einmal die Chance haben, etwas mehr 
zur Ruhe zu kommen. n

«Es wäre wünschenswert, 
wenn wir im Winter 

wirklich Zeit hätten.» Christoph Hagenbuch 
ZBV-Beratungsdienst

In der Winterzeit sollten die Pendenzen im Büro erledigt werden. Bild: Pixabay
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Auskünfte und Beratungen im Zusammenhang mit den neuen Gewässerschutzkontrollpunkten

Gewässerschutz-Kontrollen 2020

Dieses Jahr werden auch im Kanton 
Zürich neue, gewässerschutz-
relevante Sachverhalte kontrolliert.  
4 von 13 Punkten sind vorerst aus-
genommen. Im Zürcher Bauer vom 
29.11.2019 wurde bereits infor- 
miert. An dieser Stelle werden die 
Zuständigkeiten für Auskünfte und 
Beratung geklärt. 

Seit Ende 2019 sind unter www.agro
control.ch die 13 von der KVU (Konfe
renz der Vorsteher der Umweltschutz
ämter) ab 2020 geltenden, gewässer
schutzrelevanten Kontrollpunkte ein
sehbar. Dies in Form eines AGRI DEA 
Merkblattes sowie von vier KVUDoku
menten inkl. einer Checkliste. 

Vier Punkte noch nicht kontrolliert
Da bei vier der total 13 Kontrollpunkte 
(KP) die detaillierten Erfordernisse an 
die Betriebe sowie teilweise die Bun
desvorgaben noch nicht geklärt sind, 
hat das AWEL diese auf Forderung des 
ZBV vorerst von der Kontrolle im Kan
ton Zürich ausgenommen. Es handelt 
sich um KP 1.6: Umschlag, Waschplatz 
und Gülleentnahmeplatz auf dem Hof; 
KP 2.3: Platz für das Befüllen und Rei
nigen der Spritz und Sprühgeräte; KP 
2.5: Betankungsplatz sowie KP 3.2: Ent
wässerungsschächte, Einlaufschächte, 
Kontrollschächte zu eingedolten Ge
wässern auf der LN. 

Unter Leitung des AWEL mit Unter
stützung durch Strickhof und Abtei
lung Landwirtschaft des ALN werden 
die Erfordernisse dieser vier KP geklärt 

und zu einem späteren Zeitpunkt kom
muniziert. Selbstverständlich gilt in 
der Zwischenzeit der umweltgerechte, 
sorgsame Umgang mit Hofdüngern und 
Pflanzenschutzmitteln nach guter land
wirtschaftlicher Praxis. 

Kontrollen 2020
Die Gewässerschutzkontrollen erfolgen 
alle vier Jahre. Sie dienen dazu, sicht
bare Mängel auf dem Betrieb festzu
stellen. Darin nicht eingeschlossen ist 
die Güllegrubenkontrolle zur Dicht

heitsprüfung, die nach einem anderen 
Kontrollrhythmus durchgeführt wird. 
Werden nichtkonforme Zustände fest
gestellt, müssen diese innert gesetzter 
Frist beseitigt werden. 

Sollten für die Behebung eines Man
gels mehr als drei Monate notwendig 

sein (z.B. Abwick lung Baugesuch), kön
nen auch längere Fristen vereinbart 
werden. 

Auskünfte und Beratung
Für Betriebe, welche nach Selbstein
schätzung ihrer Situation mithilfe der 
einschlägigen Dokumente (siehe www.
agrocontrol.ch) spezifische Informatio
nen benötigen, stehen am Strickhof 
oben erwähnte Fachpersonen für Aus
künfte und Beratung – nach Möglich
keit gesamtbetrieblich – zur Verfügung. 

Bestehen weitergehende Unklarhei
ten und Unsicherheiten können alter
nativ die Gebietsverantwortlichen des 
Bereichs «Liegenschaftsentwässerung» 
des AWEL für Auskünfte in Anspruch 
genommen werden.
n Andreas Rüsch, Strickhof Leitung Fachstellen & 
Dienstleistungen

Fachpersonen für Auskünfte und Beratung

Kontrollpunkte/ 
Schwerpunktthemen

Ansprechperson Kontaktdaten

Gülle und Mist(zwischen)
lagerung, Siloanlagen,  
Siloballenlagerung, Laufhöfe  
und Weideflächen

Karoline  
Schweingruber, 
Strickhof  
Fachbereich  
Tierhaltung & 
Milchwirtschaft  
 
Daniel Widmer, 
Strickhof Fachbe
reich Pflanzenbau

karoline.schweingruber@strickhof.ch 
058 105 98 18  
 
 
 
 
 
daniel.widmer@strickhof.ch 
058 105 98 77

Lagerung von Pflanzenschutz
mitteln, Abstellplatz Pflanzen
schutzspritze etc.  
Der Spritzenwaschplatz wird 
2020 nicht kontrolliert!

Markus  
Hochstrasser, 
Strickhof Fach
stelle Pflanzen
schutz

markus.hochstrasser@strickhof.ch 
058 105 98 19

Lagerung Fette, Treibstoffe  
und Öle. (Betankungsplätze  
noch keine Kontrolle 2020!)

Stephan Berger, 
Fachstelle  
Agrartechnik &  
Digitalisierung

stephan.berger@strickhof.ch 
058 105 99 52

 

Gebietsverantwortliche Bereich «Liegenschaftsentwässerung»

Bezirke Ansprechperson Kontaktdaten

Bülach, Dielsdorf und Uster Jörg Förtsch, AWEL joerg.foertsch@bd.zh.ch 
043 259 32 77

Andelfingen, Winterthur und  
Pfäffikon

Michael Rigling, AWEL michael.rigling@bd.zh.ch 
043 259 31 58

Hinwil, Meilen, Dietikon, Affoltern, 
Horgen, Meilen, Zürich

Alex Gut, AWEL alex.gut@bd.zh.ch 
043 259 32 34

Ganzer Kanton Beat Koller, AWEL beat.Koller@bd.zh.ch 
043 259 31 43

 
Auch Siloballenlager werden im Rahmen der Gewässerschutzkontrollen begutachtet.  
Bild: Strickhof

Die Anforderungen an Spritzenwaschplätze sind 
noch nicht detailliert geklärt, darum 2020 von der 
Kontrolle ausgenommen. Bild: M. Hochstrasser, 
Strickhof
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